Handreichung

Dokumentation des Arbeits- und Sozialverhaltens

Wirdigung aulR3erunterrichtlichen und aul3er-

schulischen Engagements
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Vorwort

Mit unserem neuen Schulgesetz haben wir den Auftrag der Schule klar
an einem Verstandnis von ganzheitlicher Personlichkeitsbildung ausge-
richtet. Dies entspricht der untrennbaren Einheit von Bildung und Erzie-
hung einerseits und andererseits dem Anspruch einer umfassenden
Kompetenzentfaltung. Denn neben Wissen und Fahigkeiten benétigen
junge Menschen Ubergreifende soziale und personliche Kompetenzen,
um erfolgreich ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg zu beschreiten.
Deshalb ist es zeitgemalR, die Entwicklung des Arbeits- und Sozialver-
haltens bewusst in den Blick zu nehmen und zu férdern. Diese Aufgabe
kann nur gemeinsam mit den Eltern erfullt werden, aber auch die Ju-
gendlichen selbst sind in besonderer Weise bei der Ausbildung von
Einstellungen und Verhaltensweisen, beim Erwerb sozialer Kompeten-
zen aktiv gefordert. Schilerinnen und Schiler wie Ihre Eltern haben
Anspruch auf klare und verstandliche Rickmeldungen und Bewertun-
gen auch zu diesem Entwicklungsbereich.

Diesen Erfordernissen wird das neue Schulgesetz gerecht. Es legt fest,
dass in Zeugnissen nicht nur die Ergebnisse fachlichen Lernens, son-
dern auch die Entwicklung des Arbeits- und Sozialverhaltens bewertet
und kontinuierlich dokumentiert werden. Dabei sind mir Kontinuitat und
Nachvollziehbarkeit fur die Schilerinnen und Schuiler selbst wichtig,
gerade auch im Hinblick auf ihre aktive Rolle, auf die erforderliche Ei-
genreflexion und die Auseinandersetzung mit eigenen Verhaltensmus-
tern, deren Weiterentwicklung - oder auch Uberwindung.

Deshalb wird die Entwicklung des Arbeits- und Sozialverhaltens durch-
gehend anhand von sechs Kategorien konkretisiert, beginnend in der
Grundschulzeit bis zum Ende der Oberstufe.

Kinftig kann in den Zeugnissen auch besonderes Engagement junger
Menschen in der Schule, zum Beispiel im Schulorchester oder bei der
Hausaufgabenbetreuung, und ehrenamtliches Engagement aufRerhalb
der Schule dokumentiert werden.

Lehrerinnen und Lehrern wird mit der Umsetzung dieser Vorgaben ein

hohes MalR an padagogischer Verantwortung anvertraut. Ich bin zuver-
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sichtlich, dass diese anspruchsvolle Aufgabe mit hohem Engagement
und dem Blick fur das Wohl unserer Kinder wahrgenommen wird.

Die vorliegende Handreichung enthéalt tGber die rechtlichen Grundlagen
hinaus keine weiteren Vorgaben oder Erlassregelungen, sondern soll
durch Erlauterungen, Anregungen und Vorschlage die Arbeit in der

Schule unterstitzen.

Barbara Sommer

Ministerin fur Schule und Weiterbildung
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Arbeits- und Sozialverhalten beurteilen - Uberfachliche
Kompetenzen fordern

Ausbildungsfahigkeit und Studierfahigkeit, eine eigenverantwortliche
Lebensgestaltung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erfordern
uber Wissen und Kenntnisse hinaus ubergreifende soziale Kompeten-
zen, Einstellungen und die Verfligung Uber ein angemessenes Verhal-
tensrepertoire. Solche Uberfachlichen Kompetenzen stellen sich nicht
selbsttatig als Nebeneffekt ein, sondern miussen in aktiver Auseinan-
dersetzung mit unterschiedlichen Anforderungen geférdert und von jun-
gen Menschen erworben werden. Arbeits- und Sozialkompetenz zu
entwickeln, umfasst Bildung und Erziehung und ist Aufgabe aller Fa-
cher.

In umgekehrter Perspektive haben fachliche Defizite und unbefriedi-
gende Lernfortschritte nicht selten ihre Ursache in einer unzureichen-
den Entwicklung selbststandiger Arbeitsweisen und Kompetenzen. Indi-
viduelle Forderung muss deshalb neben fachlichen Aspekten im enge-
ren Sinn auch altersangemessene Arbeits- und Sozialkompetenzen in
den Blick nehmen und zu stéarken suchen.

Das setzt nicht anders als bei Fachleistungen voraus, die Entwicklung
des Arbeits- und Sozialverhaltens zu beobachten und zu beurteilen und
den Schilerinnen und Schilern wie ihren Eltern verstandliche und ein-
deutige Ruckmeldungen Uber die Auspragung personaler und sozialer
Kompetenzen und Entwicklungsbedarf zu geben. Diese Rickmeldun-
gen dienen als Grundlage fur Beratung und Forderung. Im Gespréach
mit Schilerinnen und Schilern und mit Eltern ist zu Uberlegen, welche
Fordermdglichkeiten in Schule und Unterricht bestehen und wie diese
durch Eltern unterstitzt werden kdénnen.

Neben Eltern und Lehrkraften sind die Kinder und Jugendlichen in die-
sem Bereich in besonderer Weise selbst gefordert. Sie missen sich
mit Anforderungen und Erwartungen einerseits und andererseits mit
erworbenen Einstellungen und Verhaltensmustern aktiv auseinander-
setzen, sie verandern oder moglicherweise grundlegend korrigieren.
Dafir ist es bedeutsam, Kriterien und Maf3stabe fur die Schilerinnen
und Schuler transparent und in ihrem Bildungs- und Entwicklungspro-
zess kontinuierlich nachvollziehbar zu machen.

Das Arbeitsverhalten und das Sozialverhalten werden deshalb, begin-
nend im letzten Jahr der Grundschule, in der Schule durchgehend je-



weils in drei Kompetenzbereichen beurteilt, die sich anhand einzelner
Indikatoren beobachten lassen.

Die Indikatoren, die in dieser Handreichung fiir die einzelnen Kompe-
tenzbereiche aufgefachert sind (siehe ,Kompetenzbereiche und Indika-
toren®), sind nicht als ein verpflichtender und jeweils abzuarbeitender
Katalog zu betrachten, sondern als Vorschlage und Orientierungshilfen.
Die weitere Konkretisierung kann nur jede einzelne Schule selbst vor-
nehmen, die ihre Vorstellungen und Ziele von Erziehung und Unter-
richt eng mit dem Schulprogramm verknipfen wird. Einstellungen und
Arbeitshaltungen lassen sich nur in einem Schulleben und in einem Un-
terricht vermitteln, die dafiir Ubungsfelder und Entfaltungsmaglichkeiten
bieten.

Vorgaben und praktische Umsetzung

In der Schuleingangsphase der Grundschule wird die Entwicklung des
Arbeits- und Sozialverhaltens in den Zeugnissen beschrieben. Im Ver-
setzungszeugnis in die Klasse 3 und in der Klasse 3 wird diese Be-
schreibung jeweils um eine Note fur das Arbeitsverhalten und eine Note
fur das Sozialverhalten erganzt.

In der Klasse 4 der Grundschule, in der Sekundarstufe | und in der Se-
kundarstufe Il werden das Arbeitsverhalten und das Sozialverhalten in

je drei Teilkategorien bewertet und im Zeugnis dokumentiert.

Die einzelnen Teilkategorien werden mit den Notenstufen

sehr gut (= entspricht den Anforderungen im besonderem Mal3e)

- gut (= entspricht den Anforderungen in vollem Mal3e)

befriedigend (= entspricht den Anforderungen im Allgemeinen)

unbefriedigend (= entspricht den Anforderungen noch nicht)
bewertet.

Fur den Bereich der sonderpadagogischen Forderung bestimmt die
Verordnung Uber die sonderpaddagogische Forderung, den Hausunter-
richt und die Schule fir Kranke (AO-SF) grundsatzlich, dass in den
sonderpadagogischen Forderschwerpunkten Horen und Kommunikati-
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on, Sehen, Sprache sowie Korperliche und motorische Entwicklung
entsprechend den schulgesetzlichen Vorgaben zu verfahren ist. Die
Noten konnen nach Beschluss der Schulkonferenz durch eine Be-
schreibung ergéanzt werden (Vgl. 8 21 Abs. 6 AO-SF). Fur diesen For-
derschwerpunkt gelten also analog die Hinweise fir die Grundschule
und die Sekundarstufe I.

Im Forderschwerpunkt Lernen erhalten die Schilerinnen und Schiler
ab Klasse 5 erganzend zu den Beschreibungen gemal § 28 Abs. 2 AO-
SF ebenfalls Noten flr das Arbeits- und Sozialverhalten.

Schilerinnen und Schiler mit dem Férderschwerpunkt Emotionale und
soziale Entwicklung erhalten geméalR? 8§ 25 Abs. 4 AO-SF keine Noten,
im Forderschwerpunkt Geistige Entwicklung erfolgt die Leistungsbewer-
tung ohne Notenstufen. Die Leistungsbewertung erstreckt sich hier
auch fur die Bereiche des Arbeits- und Sozialverhaltens auf die indivi-
duellen Anstrengungen und Lernfortschritte.

Lediglich in Bildungsgangen, die in der Regel von berufserfahrenen Er-
wachsenen besucht werden, werden keine Aussagen zum Arbeits- und
Sozialverhalten in die Zeugnisse aufgenommen. Dies betrifft das Wei-
terbildungskolleg und im Berufskolleg die Bildungsgénge der Fachober-
schule, die eine mindestens zweijahrige Berufsausbildung voraussetzen
und die Fachschule.

Die besonderen Regelungen fiir die einzelnen Schulformen sind den
Ausbildungs- und Prufungsordnungen fir die jeweilige Schulform zu
entnehmen (Anhang).

Die Noten kdénnen durch ergdnzende Bemerkungen erlautert und ver-
anschaulicht werden. Die Schulkonferenz entscheidet, ob die Schule
von dieser Mdéglichkeit Gebrauch macht, und stellt Grundsatze fir eine
einheitliche Handhabung auf. Im Rahmen dieser Grundsatze entschei-
det im Einzelfall die Zeugnis- und Versetzungskonferenz tber Aufnah-
me und Inhalt zusatzlicher Angaben. Solche Bemerkungen sollten for-
derliche Hinweise enthalten. Sie kénnen jedoch nicht das personliche
Gesprach mit der Schiulerin oder dem Schuler und mit den Eltern erset-
zen.

Die Noten fir das Arbeits- und Sozialverhalten schlagt in der Grund-
schule und in der Sekundarstufe | die Klassenlehrerin oder der Klassen-
lehrer der Konferenz vor. In der gymnasialen Oberstufe unterbreitet ei-
ne von der Schule bestimmte Lehrkraft, die die Schuilerin oder den
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Schuler in mindestens einem Kurs unterrichtet, die Vorschlage; in der
Qualifikationsphase wird dies in der Regel eine Lehrerin oder ein Lehrer
in einem der Leistungskursfacher sein. Im Berufskolleg ubernimmt ent-
weder die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer oder eine von der
Schule bestimmte Lehrkraft diese Aufgabe.

Es ist also ausdricklich nicht erforderlich, dass alle Lehrkréafte einer
Klasse in die vorbereitenden Konferenzlisten zusatzlich zu ihren Fach-
noten sechs Teilnoten fur das Arbeits- und Sozialverhalten eintragen.
Die Zeugnis- oder Versetzungskonferenz entscheidet tber die jeweils
im Einzelfall zu erteilenden Noten und Aussagen auf der Grundlage des
Vorschlags der Klassenlehrerin oder des Klassenlehrers.

Es empfiehlt sich, dass die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer ihre
Vorschlage bereits einige Tage vor der Konferenz machen, damit Dis-
krepanzen im Urteil und deren Ursachen in Abstimungsgesprachen ge-
klart werden konnen. Sofern die Abweichungen nicht aus unterschied-
lichen péadagogischen Wertvorstellungen oder Unterrichtskonzepten
resultieren, empfehlen sich in einem solchen Fall ggf. erganzende Be-
merkungen, die z. B. auf einzelne Facher bezogen die Beurteilung diffe-
renzieren. Da das Verhalten der Schilerinnen und Schiler auch von
den vorgefundenen Situationen und Umgebungen bestimmt wird, kon-
nen sich durchaus positive oder negative Abweichungen in den ver-
schiedenen Fachern und Bereichen des Schullebens ergeben. Nicht
sachgerecht ware daher die rechnerische Festsetzung einer Durch-
schnittsnote.

In der gymnasialen Oberstufe beziehen sich die Noten bei allen Zeug-
nissen der Jahrgangsstufe 11 sowie bei Bescheinigungen uber die
Schullaufbahn in den Jahrgangsstufen 12 und 13 auf das zuriickliegen-
de Schulhalbjahr. Bei Abschluss- und Abgangszeugnissen aus den
Jahrgangsstufen 12 und 13 erfolgen die Angaben bezogen auf das letz-
te Schuljahr, im Berufskolleg fir die beiden letzten Schulhalbjahre.

Auf Bewerbungs- und Abschlusszeugnissen haben die Noten und die
Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten eine besondere Bedeu-
tung, das gilt vor allem fur negative Aussagen und Beschreibungen von
Defiziten.

Um eine einheitliche und transparente Beurteilung zu gewahrleisten,
sollten sich die Beratungen und Entscheidungen der Schule zu den
Grundsatzen der Bewertung durch Uberlegungen zu folgenden Fragen
leiten lassen:
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e Welche Indikatoren sollen in den einzelnen Kompetenzbereichen
zugrunde gelegt werden?

¢ Welche Beobachtungsaspekte kbnnen daraus abgeleitet werden?

¢ Wie werden die Beobachtungen im Einzelfall dokumentiert?

¢ Welche Aspekte werden bereits durch die Fachnote beurteilt?

Es ist empfehlenswert, das konkrete Konzept der Schule und die Indi-
katoren nicht nur in der Lehrerkonferenz, sondern auch in der Schul-
konferenz zu beraten. Eltern sowie Schilerinnen und Schilern sind um-

fassend zu informieren, um die Transparenz der Anforderungen und
der Beurteilung zu gewabhrleisten.

Kompetenzbereiche und Indikatoren

Fur die Teilkategorien sind im Folgenden besonders solche Indikatoren
herangezogen worden, die altersangemessen fur die Schulstufen kon-
kretisiert und angepasst werden kdnnen.

Beurteilungsbereich

ARBEITSVERHALTEN:

Die Beurteilung des Arbeitsverhaltens erfolgt in den folgenden Kompe-
tenzbereichen:

Leistungsbereitschaft
Zuverlassigkeit und Sorgfalt

Selbststandigkeit

Zur Konkretisierung und Beurteilung der einzelnen Kompetenzbereiche
kénnen u.a. folgende Indikatoren herangezogen werden:
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Leistungsbereitschaft Seite 10/ 22

Die Schilerinnen und Schiler

arbeiten konzentriert, auch Uber einen langeren Zeitraum
strengen sich auch bei ungeliebten Aufgaben und Anforderungen an

fragen nach und verlangen Klarung, wenn sie eine Aufgabe oder
einen Arbeitszusammenhang nicht verstehen

erkennen Schwierigkeiten, fragen nach, holen sich Unterstitzung
ohne frihzeitig aufzugeben

suchen neue Aufgaben und zeigen Initiative

zeigen Interesse an neuen Themen und Aufgabenstellungen und
nehmen diese in Angriff

Zuverlassigkeit und Sorgfalt

Die Schilerinnen und Schiler

erscheinen punktlich zum Unterricht und zu vereinbarten Terminen
halten Absprachen gewissenhaft und zuverlassig ein
erledigen Aufgaben vollstandig und termingerecht

fuhren Hefte und Arbeitsunterlagen ordentlich und nach den verein-
barten Vorgaben

halten Lern- und Arbeitsmaterialien in ordentlichem Zustand bereit.

gehen mit Buchern, Materialien, Geraten usw. verantwortungs-
bewusst und sachgerecht um

Selbststandigkeit

Die Schilerinnen und Schiler

setzen sich selbst Ziele und verfolgen sie
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e prufen Arbeitsschritte und Ergebnisse selbststandig, korrigieren Seite 11/22
Mangel oder Fehler

¢ nehmen Beratung und Unterstiitzung in Anspruch

o fordern Rickmeldungen ein

e setzen sich aktiv mit Problemstellungen auseinander und bringen
eigene Losungsvorschlage und Ideen ein

e beobachten und reflektieren Lernwege und Lernfortschritte

e strukturieren und organisieren Arbeits- und Lernprozesse selbst-
standig

e teilen ihre Zeit angemessen ein

Beurteilungsbereich
SOZIALVERHALTEN:

Die Bewertung des Sozialverhaltens bezieht sich auf die folgenden
Kompetenzbereiche:

Verantwortungsbereitschaft
Konfliktverhalten
Kooperationsfahigkeit

Zur Konkretisierung und Beurteilung der einzelnen Kompetenzbereiche
konnen u.a. folgende Indikatoren herangezogen werden:

Verantwortungsbereitschaft

Die Schiulerinnen und Schiler

e nehmen Aufgaben und Pflichten fur die Klasse/Gruppe wahr
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e (Ubernehmen Verantwortung fur Entscheidungen und Belange der
Klasse/Gruppe

¢ sind bereit fur das eigene Handeln und die Arbeitsergebnisse einzu-
stehen

e erkennen unterschiedliche Ideen an; tragen dazu bei, eine gemein-
sam getragene Losung zu finden

e Ubernehmen Verantwortung fir eigene Misserfolge und suchen, im
Rahmen ihrer Mdglichkeiten, nach Bewaéltigungsstrategien

e vertreten die Interessen anderer, auch wenn sie sich nicht vorrangig
mit den eigenen Bedurfnissen decken

e gehen sorgfaltig mit den Einrichtungen und der Ausstattung der
Schule um

Konfliktverhalten

Die Schilerinnen und Schler

e gehen sorgfaltig mit den Einrichtungen und der Ausstattung der
Schule um

e horen zu, wenn Kritik an der eigenen Leistung oder dem eigenen
Verhalten getbt wird, und sind bereit, sich mit der Kritik auseinan-
derzusetzen

e begrinden ihre Kritik gegentber anderen sachlich und in angemes-
sener Form

e setzen sich mit unterschiedlichen Standpunkten sachlich auseinan-
der

¢ nehmen Konflikte mit anderen wahr, sprechen diese angemessen
an und suchen sie sie mit friedlichen Mitteln zu l6sen

e lassen auch von der eigenen Meinung abweichende Vorstellungen
zu und grenzen sich ggf. in angemessener Form ab

e respektieren das Verhalten, die Meinung, das Aussehen anderer
Menschen und begegnen ihnen mit Respekt und Hoéflichkeit

e benutzen eine Sprache, die andere nicht diskriminiert
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e schlichten Streit Seite 13/22

Kooperationsfahigkeit

Die Schulerinnen und Schuler
e halten vereinbarte Regeln ein
e arbeiten an gemeinsamen Planungen mit

e beachten Hoflichkeitsformen situationsangemessen

e bieten anderen Hilfe und nehmen selbst Hilfe an
e erkennen Leistungen anderer an

e horen angemessen zu und lassen andere ausreden

e stimmen sich in der Gruppe ab, bringen Vorschlage zur Bearbeitung
und Lésung von Aufgaben ein und Gbernehmen Arbeit

e greifen Beitrage und Vorschlage anderer auf

¢ sind bereit, eigene Interessen zuriickzustellen, wenn es die Ziele
des Teams erfordern

Schulisches Engagement starken

Viele Schilerinnen und Schiiler engagieren sich in besonderer Weise.
Die Schule unterstitzt dieses Engagement dadurch, dass der besonde-
re Einsatz in der Schule und die Bereitschaft, mehr als nur das unbe-
dingt Geforderte einzubringen, auch anerkannt und gewurdigt werden.
Dem tragt Rechnung, das aulR3erunterrichtliche Engagement auf dem
Zeugnis zu dokumentieren.

Das Schulgesetz legt in § 49 Abs. 2, Nr. 3 fest, dass neben den Anga-
ben zum Leistungsstand in Zeugnisse und in Bescheinigungen uber die
Schullaufbahn nach Entscheidung der Zeugnis- oder Versetzungskon-
ferenz weitere Bemerkungen Uber besondere Leistungen und besonde-
ren personlichen Einsatz im auf3erunterrichtlichen Bereich aufgenom-
men werden.
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Die Verwendung von freien oder Standardformulierungen ist hier freige-
stellt. Eine Abstimmung in der Schul- oder Lehrerkonferenz ist nicht
verpflichtend vorgesehen, jedoch wiinschenswert. Die Wurdigung des
besonderen Engagements in der Schule ist auf allen Zeugnissen mog-
lich. Auf Abschluss-, Abgangs- und Bewerbungszeugnissen ist es aller-
dings besonders zu empfehlen; dabei kdnnen auch Téatigkeiten aus fri-
heren Schuljahren bescheinigt werden.

Gewdurdigt werden z. B. das Engagement und die Verantwortungsuber-
nahme in folgenden Bereichen:

e Beteiligung an der Schulmitwirkung (Klassensprecherin / Klassen-
sprecher, Schilersprecherin / Schiilersprecher, Mitarbeit in der
Schilervertretung und Ubernahme von Aufgaben im Rahmen der
Schulmitwirkung auch ohne ,Amt")

e Ubernahme besonderer Aufgaben bei Projekten der Schule (z. B. in
der politischen Bildung)

e Mitgliedschatft in der Theatergruppe oder im Schulorchester
e Teilnahme an tberschulischen Wettbewerben

e Ausbildung zum Streitschlichter; Engagement in der Schlichtung, als
Konfliktlotse, Schilerhelfer etc.

e Mitarbeit in der Schilerzeitung oder der Schulbibliothek

e Ubernahme von Patenschaften, z. B. ,Altere Schiiler helfen junge-
ren Schilern®; Mitarbeit in Tutorenprogrammen

e Ubernahme bestimmter Aufgaben, z. B. Ersthelfer, Schiilerlotse,
Helfer im Freizeitbereich des Ganztags (Ausgabe der Spiel- und
Sportgerate, Arbeit in der Teeklche, etc.)

e Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchfiihrung von internationa-
len Begegnungen

e Beteiligung an der Vorbereitung und Durchflihrung sportlicher Wett-
kampfe

e Mitarbeit beim Zusammenwirken mit auRerschulischen Partnern und
Institutionen

Auf dem Zeugnis sollten solche Aktivitdten nicht im Detail qualifiziert,
sondern kurz dokumentiert werden.
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Ehrenamtliches Engagement wirdigen

Auf Wunsch der Schuilerin oder des Schilers kann ehrenamtliche T&-
tigkeit in gemeinnttzigen oder kirchlichen Organisationen, Verbanden
oder Einrichtungen auf jedem Zeugnis dokumentiert werden. Bei Ab-
schluss-, Abgangs- und Bewerbungszeugnissen empfiehlt es sich be-
sonders. Entsprechend dem Gesetzeswortlaut geschieht diese unter
Einbeziehung friherer Schuljahre, wobei mit den Schilerinnen und
Schilern abzusprechen ist, welche Bemerkungen aus friiheren Zeug-
nissen aufgenommen werden sollen. Eine Abstimmung in der Schul-
oder Lehrerkonferenz ist nicht notwendig.

Da die Schule die Aktivitaten nicht aus eigener Kenntnis dokumentieren
kann, liegt es bei der jeweiligen - im Regelfall als gemeinntitzig aner-
kannten - Einrichtung oder Organisation, in der die ehrenamtliche Ta-
tigkeit geleistet wurde, der Schule das dort zum Ausdruck gebrachte
Engagement zu bescheinigen. Die Bescheinigung der ehrenamtlichen
Tatigkeit kann sich u.a. auf folgende Bereiche beziehen:

e den sozialen und karitativen Bereich

e den kulturellen Bereich unter Einbeziehung der Brauchtumspflege

e den Natur-, Landschafts- und Umweltschutz

e die freie Jugendarbeit

e den Sport

Beispiele:

e Mitwirkung bei Jugendfeuerwehr, Rotes Kreuz, Malteser, Johanniter
usw.

e Mitarbeit in der Jugend- und Auzubildendenvertretung
e Mitwirkung bei der Landjugend als Betreuung
e Engagement bei anerkannten umweltpolitischen Einrichtungen

e Jugendarbeit im kirchlichen Bereich

15 von 22

Seite 15/ 22



Ubungsleitung im Sportverein Seite 16/ 22
Betreuungstatigkeit in der Jugend- oder Altenpflege
Mitarbeit bei Gefangenenbetreuung

Mitarbeit in Jugendorganisationen politischer Parteien

16 von 22



Die rechtlichen Grundlagen

8 49 (2) Schulgesetz (SchulG):

(2) Soweit in den Ausbildungs- und Prufungsordnungen nichts anderes
bestimmt ist, werden neben den Angaben zum Leistungsstand in Zeug-
nisse und in Bescheinigungen uber die Schullaufbahn aufgenommen:

1. die entschuldigten und unentschuldigten Fehlzeiten,

2. Aussagen zum Arbeitsverhalten und zum Sozialverhalten, denen
die Notenstufen "sehr gut", "gut’, "befriedigend” und "unbefriedigend"
zu Grunde gelegt werden und die nach Entscheidung der Zeugnis- oder
Versetzungskonferenz durch eine Beschreibung ergénzt werden kon-
nen; die Schulkonferenz entscheidet, ob die Aussagen zum Arbeitsver-
halten und zum Sozialverhalten an der Schule durch Beschreibungen
ergadnzt werden sollen und stellt Grundsatze fur eine einheitlichen

Handhabung auf,

3. nach Entscheidung der Zeugnis- oder Versetzungskonferenz weite-
re Bemerkungen tber besondere Leistungen und besonderen personli-
chen Einsatz im auf3erunterrichtlichen Bereich. Auf Wunsch der Schile-
rin oder des Schulers kbnnen ebenfalls aul3erschulische ehrenamtliche
Tatigkeiten in Zeugnissen und in Bescheinigungen tber die Schullauf-
bahnen gewdrdigt werden. In Abschluss- und Abgangszeugnissen be-
ziehen sich Bemerkungen nach dieser Nummer auch auf die gesamte
Schullaufbahn.”

Ausbildungsordnung Grundschule (AO-GS)

8 6 Zeugnisse

(2) Die Zeugnisse beschreiben in der Schuleingangsphase die Lern-
entwicklung und den Leistungsstand in den Fachern sowie das Arbeits-
verhalten und das Sozialverhalten.
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(3) Das Versetzungszeugnis in die Klasse 3 und die Zeugnisse der
Klasse 3 enthalgen eine Beschreibung gemal Absatz 2, Noten fur die
Facher sowie jeweils eine Note gemal? § 49 Abs. 2 SchulG fur das Ar-
beitsverhalten und das Sozialverhalten.

(4) Die Zeugnisse der Klasse 4 enthalten Noten fur die Facher sowie
gemal 8 49 Abs. 2 Nr. 2 SchulG Noten flr das Arbeitsverhalten in den
Teilbereichen Leistungsbereitschaft, Zuverlassigkeit/Sorgfalt und Selb-
standigkeit und Noten fir das Sozialverhalten in den Teilbereichen Ver-
antwortungsbereitschaft, Konfliktverhalten und Kooperationsfahigkeit.
Die Noten fur das Arbeitsverhalten und das Sozialverhalten kénnen
nach Entscheidung der Versetzungskonferenz im Rahmen der von der
Schulkonferenz aufgestellten Grundsatze (8 49 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)
durch eine Beschreibung erganzt werden.

(5) Alle Zeugnisse enthalten auf3erdem die Angaben gemalf § 49 Abs.
2 Nr. 1 und 3 SchulG.

Ausbildungs- und Prifungsordnung Sekundarstufe |

8§7
Zeugnisse, Lern- und Forderempfehlungen

(2) Die Zeugnisse enthalten neben den Noten fir die Facher geman 8
49 Abs. 2 Nr. 2 SchulG Noten fur das Arbeitsverhalten in den Teilberei-
chen Leistungsbereitschaft, Zuverlassigkeit/Sorgfalt und Selbststandig-
keit und Noten fur das Sozialverhalten in den Teilbereichen Verantwor-
tungsbereitschaft, Konfliktverhalten und Kooperationsfahigkeit; tber die
Noten entscheidet die Zeugnis- oder Versetzungskonferenz. Die Noten
fur das Arbeitsverhalten und das Sozialverhalten kdnnen nach ihrer
Entscheidung im Rahmen der von der Schulkonferenz aufgestellten
Grundsatze durch eine Beschreibung erganzt werden (8 49 Abs. 2 Nr. 2
SchulG).

(3) Alle Zeugnisse enthalten auRerdem die Angaben gemald 8§ 49 Abs.
2 Nr. 1 und 3 SchulG. Abweichend von 8§ 49 Abs. 2 Nr. 1 SchulG ent-
halten Abschlusszeugnisse und Abgangszeugnisse nur die unentschul-
digten Fehlzeiten.

18 von 22

Seite 18/ 22



Verwaltungsvorschrift 7.2 zu § 7 Abs.2: Die Klassenlehrerin oder der
Klassenlehrer schlagt die Noten fur das Arbeitsverhalten und fir das
Sozialverhalten vor.

Ausbildungs- und Prufungsordnung fur die Gymnasiale Oberstufe
(APO GOSt)

§ 5 Information, Beratung und Dokumentation der Schullaufbah-
nen; Zeugnisse

(4) Die Zeugnisse enthalten neben den Noten fir die Facher geman §
49 Abs. 2 Nr. 2 SchulG Noten fur das Arbeitsverhalten in den Teilberei-
chen Leistungsbereitschaft, Zuverlassigkeit/Sorgfalt und Selbststandig-
keit sowie Noten fur das Sozialverhalten in den Teilbereichen Verant-
wortungsbereitschaft, Konfliktverhalten und Kooperationsfahigkeit. Die
Noten fur das Arbeitsverhalten und das Sozialverhalten kénnen nach
Entscheidung der Versetzungskonferenz im Rahmen der von der
Schulkonferenz aufgestellten Grundséatze durch eine Beschreibung er-
ganzt werden (8 49 Abs. 2 Nr. 2 SchulG).

(5) Die Noten fur das Arbeitsverhalten und das Sozialverhalten werden
von einer von der Schule zu bestimmenden Lehrkraft vorgeschlagen,
die die Schiilerin oder den Schuler in mindestens einem Kurs unterrich-
tet; in der Qualifikationsphase ist dies in der Regel die Lehrkraft, die
eines der Leistungskursfacher unterrichtet. Die Versetzungskonferenz
entscheidet Uber die abschlieRende Note. Die Note bezieht sich bei al-
len Zeugnissen der Jahrgangsstufe 11 sowie bei Bescheinigungen u-
ber die Schullaufbahn in den Jahrgangsstufen 12 und 13 auf das zu-
rickliegende Schulhalbjahr, bei Abschluss- und Abgangszeugnissen
aus den Jahrgangsstufen 12 und 13 auf das letzte Schuljahr.

(6) Alle Zeugnisse enthalten aufRerdem die Angaben gemald 8 49 Abs.
2 Nr. 1 und 3 SchulG. Abweichend von 8 49 Abs. 2 Nr. 1 SchulG ent-
halten Abschlusszeugnisse und Abgangszeugnisse nur die unentschul-
digten Fehlzeiten. Die Anzahl der unentschuldigten Fehlstunden wird
bei allen Zeugnissen der Jahrgangsstufe 11 sowie bei Bescheinigun-
gen Uber die Schullaufbahn in den Jahrgangsstufen 12 und 13 bezogen
auf das zuruckliegende Schulhalbjahr angegeben. Bei Abschluss- und
Abgangszeugnissen aus den Jahrgangsstufen 12 und 13 erfolgen diese
Angaben bezogen auf das letzte Schuljahr.
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Ausbildungs und Priifungsordnung Weiterbildungskolleg (APO- Seite 20/22
WBK)

8 31 Zeugnisse, Bescheinigungen

(5) Abweichend von § 49 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SchulG enthalten die
Zeugnisse keine Angaben zu Fehlzeiten und keine Aussagen zum Ar-
beitsverhalten und zum Sozialverhalten.

Ausbildungs- und Priafungsordnung Berufskolleg (APO-BK)
8§ 9 Zeugnisse, Laufbahnbescheinigungen, Zertifikate

(4) Die Zeugnisse und Laufbahnbescheinigungen enthalten neben den
Noten fur die Facher Noten flr das Arbeitsverhalten in den Teilberei-
chen Leistungsbereitschaft, Zuverlassigkeit/Sorgfalt und Selbststandig-
keit und fur das Sozialverhalten in den Teilbereichen Verantwortungs-
bereitschaft, Konfliktverhalten und Kooperationsfahigkeit. Die Noten fir
das Arbeitsverhalten und das Sozialverhalten werden von der Klassen-
lehrerin oder dem Klassenlehrer oder von einer von der Schule zu be-
stimmenden Lehrkraft vorgeschlagen; sie kdnnen nach Entscheidung
der Versetzungskonferenz im Rahmen der von der Schulkonferenz auf-
gestellten Grundsatze durch eine Beschreibung erganzt werden (§ 49
Abs. 2 Nr. 2 SchulG). Bei Abschluss und Abgangszeugnissen beziehen
sich die Noten auf die letzten beiden Schulhalbjahre.

(5) Die Zeugnisse und Laufbahnbescheinigungen enthalten aul3erdem
die Angaben gemal 8 49 Abs. 2 Nr. 1 und 3 SchulG. Abweichend von §
49 Abs. 2 Nr. 1 SchulG enthalten Abschlusszeugnisse und Abgangs-
zeugnisse nur die unentschuldigten Fehlzeiten. Die Angaben beziehen
sich bei Abschluss- und Abgangszeugnissen auf die letzten beiden
Schulhalbjahre.

(6) In den Bildungsgangen gemafld § 22 Abs. 7 Nr. 2 und Absatz 8
SchulG werden in den Zeugnissen abweichend von § 49 Abs. 2 SchulG
keine Aussagen zum Arbeitsverhalten und zum Sozialverhalten und
keine Angaben zu Fehlzeiten ausgewiesen.
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Verordnung Utber die sonderpadagogische Foérderung, den Haus-
unterricht und die Schule fur Kranke

§21
Forderschwerpunkt Horen und Kommunikation

(6) Die Zeugnisse in den Klassen 1 bis 4 beschreiben die Lernentwick-
lung und den Leistungsstand in den Fachern sowie das Arbeitsverhal-
ten und das Sozialverhalten. Das Versetzungszeugnis in die Klasse 3
und die Zeugnisse der Klassen 3 und 4 enthalten dartber hinaus Noten
fur die Facher sowie jeweils eine Note gemanR § 49 Abs. 2 Nr. 2 SchulG
fur das Arbeitsverhalten und das Sozialverhalten. Die Zeugnisse ab
Klasse 5 enthalten Noten fur die Facher sowie gemal § 49 Abs. 2 Nr. 2
SchulG Noten flr das Arbeitsverhalten in den Teilbereichen Leistungs-
bereitschaft, Zuverlassigkeit/Sorgfalt und Selbststandigkeit und Noten
fur das Sozialverhalten in den Teilbereichen Verantwortungsbereit-
schaft, Konfliktverhalten und Kooperationsfahigkeit. Die Noten fur das
Arbeitsverhalten und das Sozialverhalten kdnnen nach Entscheidung
der Versetzungskonferenz im Rahmen der von der Schulkonferenz auf-
gestellten Grundsatze durch eine Beschreibung erganzt werden (§ 49
Abs. 2 Nr. 2 SchulG). Alle Zeugnisse enthalten aul3erdem die Angaben
gemal § 49 Abs. 2 Nr. 1 und 3 SchulG.

§25
Forderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung

(4) Die Zeugnisse in den Klassen 1 bis 4 beschreiben die Lernentwick-
lung und den Leistungsstand in den Fachern. Das Versetzungszeugnis
in die Klasse 3 und die Zeugnisse der Klassen 3 und 4 enthalten dar-
Uber hinaus Noten. Die Zeugnisse ab Klasse 5 enthalten Noten. Alle
Zeugnisse enthalten die Angaben gemal § 49 Abs. 2 Nr. 1 und 3
SchulG. Das Arbeitsverhalten und das Sozialverhalten werden ohne
Noten beschrieben.

Forderschwerpunkt Lernen
§28
Zeugnisse

(2) Alle Zeugnisse beschreiben die Lernentwicklung und den Leistungs-
stand in den Fachern sowie das Arbeitsverhalten und das Sozialverhal-
ten. Sie enthalten die Angaben gemal3 8 49 Abs. 2 Nr. 1 und 3 SchulG.
(3) Uber Absatz 2 hinaus werden ab Klasse 5 das Arbeitsverhalten in
den Teilbereichen Leistungsbereitschaft, Zuverlassigkeit/Sorgfalt und
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Selbstandigkeit und das Sozialverhalten in den Teilbereichen Verant- Seite 22/ 22
wortungsbereitschaft, Konfliktverhalten und Kooperationsfahigkeit, de-

nen die individuelle Entwicklung einer Schilerin oder eines Schilers zu

Grunde zu legen ist, mit Noten bewertet.
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	Verwaltungsvorschrift 7.2 zu § 7 Abs.2:  Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer schlägt die Noten für das Arbeitsverhalten und für das Sozialverhalten vor.


